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Satzung  
 

des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ über die Erhebung 
von Beiträgen für die zentrale Schmutzwasserentsorgung in der  
 

• Verbandsgemeinde Saale Wipper nur in der Stadt Güsten und der Ge-
meinde Giersleben 

• Stadt Aschersleben nur in den Ortschaften Klein Schierstedt und Scha-
ckenthal  

• Stadt Staßfurt ohne die Ortschaften Athensleben, Neundorf (Anhalt) und 
Löderburg  

  
 

(Schmutzwasserbeitragssatzung Gebiet 1 ) 
 

Lesefassung 
(Stand 27.09.2023) 
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Präambel 
 
Aufgrund der §§ 8, 45 Abs. 2 Nr. 1 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des 

Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, 288) in der zurzeit gülti-

gen Fassung, der §§ 9 und 16 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschafts-

arbeit des Landes Sachsen-Anhalt (GKG-LSA) vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81) in 

der zurzeit gültigen Fassung sowie der §§ 2, 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes 

für das Land Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 

(GVBL. LSA S. 405) in der zurzeit gültigen Fassung, hat die Verbandsversammlung 

des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ in ihrer Sitzung vom 

22.03.2016 folgende Satzung beschlossen: 

 
Abschnitt I 

 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode - Wipper“ (nachfolgend Verband 
genannt) betreibt Kanalisations- und Abwasserreinigungsanlagen (öffentliche Abwas-
serbeseitigungsanlagen) als selbständige öffentliche Einrichtung zur zentralen 
Schmutzwasserentsorgung in der: 
 

- Verbandsgemeinde Saale Wipper nur in der Stadt Güsten und   
   der Gemeinde Giersleben 
 - Stadt Aschersleben nur in den Ortschaften Klein Schierstedt   
   und Schackenthal  
 - Stadt Staßfurt ohne die Ortschaften Athensleben, Löderburg und  
   Neundorf (Anhalt) mit Ausnahme der in der Anlage 1 benannten  
   Flurstücke  

 
nach Maßgabe der Satzung über die Abwasserentsorgung und den Anschluss an die 
öffentliche Abwasserentsorgungsanlage (Abwasserbeseitigungssatzung). 
 
(2) Der Verband erhebt nach Maßgabe dieser Satzung  
 

1. Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die zentrale öffentliche Schmutzwas-
seranlage gemäß Abs. 1 (Schmutzwasserbeiträge);  

     (Grundstücksanschlüsse ausgenommen) 
 

2. Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse (Aufwendungsersatz).    
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Abschnitt II 
Schmutzwasserbeitrag 

 
 

§ 2 
Grundsatz 

 

(1)  Der Verband erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Gebühren gedeckt ist, für die 
Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen Schmutzwasserbeiträge von den Beitrags-
pflichtigen im Sinne von § 6 Abs. 8 KAG-LSA, denen durch die Inanspruchnahme oder 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Leistungen ein Vorteil entsteht.   
 
(2) Der Schmutzwasserbeitrag deckt nicht die Kosten für den Grundstücksanschluss. 
 

§ 3 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an eine zentrale öffentliche Ab-

wasserbeseitigungsanlage angeschlossen werden können und für die  
 
     1. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder  
         gewerblich genutzt werden dürfen,   
 
     2. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach  
        der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen 
        Entwicklung in der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung 
        anstehen.   
 
(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage tat-
sächlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Vo-
raussetzungen nach Abs. 1 nicht erfüllt sind.   
 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürger-
lich rechtlichen Sinne. Ist ein vermessenes und im Grundbuch eingetragenes bürger-
lich-rechtliches Grundstück nicht vorhanden, so gilt die von dem Beitragspflichtigen 
zusammenhängend genutzte Fläche als Grundstück. Der Beitragspflichtige ist in die-
sem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße nachprüfbar, insbesondere durch amtliche 
Dokumente, nachzuweisen.   
 

§ 4 
Beitragsmaßstab 

 
Der Schmutzwasserbeitrag wird für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung nach ei-
nem nutzungsbezogenen Maßstab berechnet.   
 
(1) Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrages werden für das erste Vollge-
schoss 100 % und für jedes weitere Vollgeschoss 60 % der Grundstücksfläche in An-
satz gebracht.   
 

Vollgeschoss sind Geschosse, deren Deckenoberfläche im Mittel mehr als 1,60 
m über die Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel 
ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. Zwischende-
cken oder Zwischenböden, die unbegehbare Hohlräume von einem Geschoss 
abtrennen, bleiben bei Anwendung des Satzes 1 unberücksichtigt. Kirchenge-
bäude werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. Ist im Einzelfall eine 
Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, wer-
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den bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 
m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je angefange-
ne 2,30 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet. 

 
(2) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken,   
 

1. die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die  Ge-
samtfläche des Grundstücks, wenn für dieses eine bauliche oder gewerbliche 
Nutzung festgesetzt ist; 

 
2. die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und  

a)  mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortstei-
les liegen, - sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Gesamtflä-
che des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist; 

  

b) mit der Restfläche im Außenbereich liegen – sofern sie nicht unter Nr. 6 
oder Nr. 7 fallen – die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für 
diese darin eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist; 

 

3.  die insgesamt im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB lie-
gen sowie bei Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung 
hinaus in den unbeplanten Innenbereich hineinreichen die Gesamtfläche des 
Grundstücks. Grundstücke die teilweise im Geltungsbereich einer Satzung 
nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und mit der Restfläche im Außenbereich lie-
gen - sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Fläche im Satzungs-
bereich; 

 
4.  für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB be-

steht und die nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen,  
 

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortstei-
les (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks; 

 
  b)  wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und 

teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des 
Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen Stra-
ßengrenze und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 35 
m dazu verläuft;  

 
5.   die über die sich nach Nr. 2 lit. b) oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hin-

aus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen 
Straßengrenze und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand 
verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung ent-
spricht;  

 
6. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nut-

zung als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder mit 
nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. Dauerkleingärten, 
Schwimmbäder, Camping- und Festplätze nicht aber Flächen für die Land-
wirtschaft, Sportplätze und Friedhöfe) oder die innerhalb eines im  
 Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt 
werden, 75 % der Grundstücksfläche; 

 
7. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nut-

zung als Sportplatz oder als Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines 
im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt 
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werden, sowie bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan oder Satzung 
nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft fest-
gesetzt ist, die Grundfläche der an die Abwasserbeseitigungsanlage ange-
schlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche 
wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im 
gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei 
bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine 
gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt; 

 

8. die im Außenbereich liegen und bebaut sind, die Grundfläche der an die Ab-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die 
GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zuge-
ordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwän-
den der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grund-
stücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung 
auf dem Grundstück erfolgt; 

 

9. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch eine rechtsver-
bindliche Fachplanung (Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwal-
tungsakt) eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist 
(z.B. Abfalldeponie, Untergrundspeicher pp.), die Fläche des Grundstücks, 
auf die sich die rechtsverbindliche Fachplanung (Planfeststellung, Betriebs-
plan oder ähnlicher Verwaltungsakt) bezieht, wobei solche Flächen unbe-
rücksichtigt bleiben, die schmutzwasserrelevant nicht nutzbar sind. 

 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt bei Grundstücken  

 
 1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen 

(Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2) 
 

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-
schosse; 

 
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der 

baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sonderge-
bieten i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen 
Baugebieten die durch 2,3 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe wobei 
bei einer Bruchzahl als Ergebnis diese bis 0,5 auf die vorausgehende vol-
le Zahl abgerundet und bei einer solchen über 0,5 auf die nächstfolgende 
volle Zahl aufgerundet wird; 

 
c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Hö-

he der baulichen Anlagen sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt 
ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl wobei bei einer 
Bruchzahl als Ergebnis diese bis 0,5 auf die vorausgehende volle Zahl 
abgerundet und bei einer solchen über 0,5 auf die nächstfolgende volle 
Zahl aufgerundet wird ; 

 
d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl 

von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene; 
 

e) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch 
die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, 
wenn 

 
   aa) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die 
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 Landwirtschaft festgesetzt ist, die höchste Zahl der Vollgeschosse 
der angeschlossenen Baulichkeiten; 

 
  bb) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausge-

biet festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss, 
 
   cc) sie in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren Umgebung  
    überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene  
    (§ 34 BauGB ) Berechnungswert nach lit. a) – c); 
 
 2. für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur unter-

geordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, 
Camping-, Sport- und Festplätze sowie Friedhöfe) oder die außerhalb von 
Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden, die Zahl von einem 
Vollgeschoss;  

 
 3. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) und e) so-

wie nach Nr. 2 oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassen-
zahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten wird, die tatsächlich vorhande-
ne Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich vorhandenen 
Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c);  

 
 4.  für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb 

des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (Abs. 2 Nr. 4), wenn sie 
 

  a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschos-
se, 

 
  b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vor-

handenen Vollgeschosse; 
 

 5.  die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Zahl der Voll-
geschosse der angeschlossenen Baulichkeit; 

 
 6.  die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und aufgrund einer rechtsverbind-

lichen Fachplanung (vgl. Abs. 2 Nr. 9) schmutzwasserrelevant nutzbar sind,  
 
  a) die höchste Zahl der durch die Fachplanung zugelassenen Vollgeschos-

se, 
 

  b) die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, wenn die 
Fachplanung keine Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß 
enthält; 

 
  jeweils bezogen auf die Fläche nach Abs. 2 Nr. 9. 
 
(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 

BauGB oder § 35 Abs. 6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Zahl der Voll-
geschosse die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 
 
1. Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zuläs-

sige Nutzungsmaß getroffen sind; 
 
2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestim-

mungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 
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§ 5 
Beitragssatz 

 
(1) Der Beitragssatz für die Anschaffung und Herstellung der zentralen öffentlichen  
Schmutzwasserbeseitigung beträgt 
 

 3,27 €/m².   
 
(2) Die Beitragssätze für die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der zentralen 
Abwasserbeseitigungsanlagen werden unter Angabe des Abgabentatbestandes in ei-
ner besonderen Satzung festgelegt.   

 
§ 6 

Beitragspflichtige 
 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, 
so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist das Grund-
stück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Art. 233 § 4 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Inhaber 
dieses Rechts beitragspflichtig.   
 
(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes 
eingetragen sind, tritt an die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte i. S. 
von § 8 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes. 
 
(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teilei-
gentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig.  
 
(4) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines Erb-
baurechts oder bei Wohn- oder Teileigentum auf diesem.   
 

§ 7 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die betriebsfertige Einrich-
tung angeschlossen werden kann, frühestens jedoch mit dem Inkrafttreten der Sat-
zung.   
 
(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen An-
schluss.  
 

§ 8 
Vorausleistung 

 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt wer-
den, sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Voraus-
leistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Voraus-
leistende nicht beitragspflichtig ist.  
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§ 9 
Veranlagung, Fälligkeit 

 
Der Schmutzwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat nach 
der Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vo-
rausleistung.  
 

§ 10 
Ablösung 

 
In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung 
durch Vertrag vereinbart werden. Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe 
des in § 4 bestimmten Beitragsmaßstabes und des in § 5 festgelegten Beitragssatzes 
zu ermitteln. Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig 
abgegolten.   

 
§ 11 

Billigkeitsregelungen 
 
(1) Übergroße Grundstücke, die nach der tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohn-
zwecken dienen, werden  nur begrenzt herangezogen. Ausgehend von einer Durch-
schnittsgröße der nach der tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohnzwecken dienen-
den Grundstücke im Entsorgungsgebiet des WAZV „Bode-Wipper“ mit 950 qm gelten 
derartige Grundstücke als übergroß i.S. von § 6c Abs. 2 Satz 1 KAG – LSA, bei denen 
die nach § 4 Abs. 2 ermittelte Vorteilsfläche von 1.235 qm (Begrenzungsfläche = 30 % 
über der Durchschnittsgröße im Entsorgungsgebiet des Verbandes) überschritten wird. 
Übergroße Grundstücke werden in der Größe der Begrenzungsfläche von 1.235 qm in 
vollem Umfang und hinsichtlich der die Begrenzungsfläche in Höhe von 1.235 qm 
übersteigenden Vorteilsfläche zu 25 v.H. herangezogen. 
 
(2) Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die auf der durch § 4  Abs. 2 Nr. 1 - 5 
bestimmten Grundstücksfläche oder auf einem unter § 4  Abs. 2 Nr. 6 und 9 fallendes 
Grundstück errichtet sind, und die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach An-
schluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage auslösen oder nicht ange-
schlossen werden dürfen und auch tatsächlich nicht angeschlossen sind, bleiben bei-
tragsfrei (§ 6 c Abs. 3 KAG-LSA). Der Beitragsfreiheit solcher Gebäude oder selbstän-
diger Gebäudeteile ist dergestalt Rechnung zu tragen, dass die beitragsfreien Gebäu-
de oder selbständigen Gebäudeteile bei der Feststellung der Zahl der Vollgeschosse 
nach § 4 Abs. 3 und 4 unberücksichtigt bleiben. 
 
(3) Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet 
werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner 
bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist 
deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil 
erlassen werden. 
Zinsen sind nach der Abgabenordnung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 613, 1977, S. 269) 
in der jeweils gültigen Fassung zu entrichten. 
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Abschnitt III 
Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse 

 
§ 12 

Entstehung des Erstattungsanspruchs 
 
(1) Der Anschlussnehmer erstattet dem Verband die Kosten für die Herstellung und 
Erneuerung, Veränderung, Abtrennung oder Beseitigung sowie Unterhaltung von 
Grundstücksanschlüssen in der tatsächlich entstandenen Höhe. Bei Anschluss eines 
Hinterliegergrundstücks gehören hierzu auch die Kosten für die Erdarbeiten und Rohr-
verlegung auf dem ersten Grundstück. 
 
(2)  Die §§ 6, 8, 9, 10 und 11 Abs. 3 dieser Satzung gelten entsprechend. Der Erstat-
tungsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses. 

 
(3) Die Grundstücksanschlüsse, einschließlich Übergabeschacht werden grundsätzlich 
durch den Verband hergestellt, erneuert, verändert, beseitigt und unterhalten. 

 
(4) Bei Anschluss eines Hinterliegergrundstücks werden die Kosten gemäß Abs. 1 und 
2 zuzüglich der Kosten für die Erdarbeiten und Rohrverlegung auf dem ersten Grund-
stück berechnet. 
 
(5) Die §§ 6, 8, 9, 10 und 11 Abs. 3 dieser Satzung gelten entsprechend. Der Erstat-
tungsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses.  
 
(6) Die Grundstücksanschlüsse, einschließlich Übergabeschacht werden grundsätzlich 
durch den Verband hergestellt, erneuert, verändert, beseitigt und unterhalten.   
 
 

Abschnitt IV 
Schlussvorschriften 

 
§ 13 

Auskunfts- und Duldungspflicht 
 
(1) Die Abgabepflichtigen und ihre Vertreter haben dem Verband bzw. dem von ihm 
Beauftragten jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Ab-
gaben erforderlich ist.   
 
(2) Der Verband bzw. der von ihm Beauftragte können an Ort und Stelle ermitteln. Die 
nach Abs. 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in 
dem erforderlichen Umfange zu helfen.   
 

§ 14 
Anzeigepflicht 

 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem Verband sowohl  
vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzei-
gen.  
 
(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben 
beeinflussen, so hat der Abgabepflichtige dies unverzüglich dem Verband schriftlich 
anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaf-
fen, geändert oder beseitigt werden.   
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§ 15 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie 
zur Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 DSG-
LSA) der hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten gemäß 
§§ 9 und 10 DSG-LSA (Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und deren Anschrif-
ten; Grundstücks- und Grundbuchbezeichnung) durch den Verband zulässig.   
 
 
(2) Der Verband darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches und 
des Melderechts bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten 
für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich die Daten von den entsprechen-
den Ämtern (Finanz- und Steuer-, Liegenschafts-, Einwohnermelde- und Grundbuch-
amt) übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Abrufverfahren erfolgen 
kann. 

 
§ 16 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig i.S. von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG - LSA handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig   
 

1. entgegen § 13 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erfor-
derlichen Auskünfte nicht erteilt   
 
2. entgegen § 13 Abs. 2 verhindert, dass der Verband bzw. der von ihm Beauftrag-
te an Ort und Stelle ermitteln kann und dazu erforderliche Hilfe verweigert  
 
3. entgegen § 14 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht 
innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt.   

 
(2) Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu EUR 10.000,00 ge-

ahndet werden. 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
1. Diese Beitragssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
2. Gleichzeitig tritt die Schmutzwasserbeitragssatzung vom 18.01.2011 in der Fassung 

der 2. Änderungssatzung vom 26.03.2013 außer Kraft. 
3. Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung des Wasser- und Abwasserzweckver-

bandes „Bode-Wipper“ über die Erhebung von Beiträgen für die zentrale Schmutz-
wasserentsorgung im Gebiet I tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
(30.11.2016) 

4. Die 2. Satzung zur Änderung der Satzung des Wasser- und Abwasserzweckver-
bandes „Bode-Wipper“ über die Erhebung von Beiträgen für die zentrale Schmutz-
wasserentsorgung im Gebiet I tritt nach ihrer Bekanntmachung rückwirkend zum 
25.03.2016 in Kraft. (29.03.2018) 

5. Die 3. Satzung zur Änderung der Satzung des Wasser- und Abwasserzweckver-
bandes „Bode-Wipper“ über die Erhebung von Beiträgen für die zentrale Schmutz-
wasserentsorgung im Gebiet I tritt nach ihrer Bekanntmachung rückwirkend zum 
25.03.2016 in Kraft. (28.09.2018) 

   
 
 



                                                   Schmutzwasserbeitragssatzung Seite 11 von 12 - Lesefassung Stand 27.09.2023 

6. Die 4. Satzung zur Änderung der Satzung des Wasser- und Abwasserzweckver-
bandes „Bode-Wipper“ über die Erhebung von Beiträgen für die zentrale Schmutz-
wasserentsorgung im Gebiet I tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung Kraft. 
(27.09.2023) 

 
 
Staßfurt, den 24.03.2016 
 
     

 
Andreas Beyer       
Verbandsgeschäftsführer  
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Anlage 1

Gemarkung Flur Flurstück

Neundorf 2 697

Neundorf 2 669

Neundorf 2 196

Neundorf 2 197

Neundorf 2 199

Neundorf 2 200

Neundorf 2 201

Neundorf 2 202

Neundorf 2 203

Neundorf 2 204

Neundorf 2 205

Neundorf 2 206

Neundorf 2 207

Neundorf 2 208

Neundorf 2 209

Neundorf 2 210

Neundorf 2 211

Neundorf 2 212

Neundorf 2 213

Neundorf 2 214

Neundorf 2 215

Neundorf 2 216

Neundorf 2 217

Neundorf 2 218

Neundorf 2 219

Neundorf 2 220

Neundorf 2 221

Neundorf 2 222

Neundorf 2 223

Neundorf 2 544/224

Neundorf 2 545/224

 

  


